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Im Urlaub nicht nur sich selbst,
sondernauchanderenetwasGu-
tes tun? Das ist die Idee hinter
unserem Projekt „Urlauber hel-
fen“: Wann immer Sie als Leser
des„KölnerStadt-Anzeiger“ver-
reisen und überlegen, was in der
Zwischenzeit mit Ihrer Zeitung
passiert, können Sie diese spen-
den.WährendIhresUrlaubsstel-
len wir die Zeitung einer karita-
tiven Einrichtung – beispiels-
weise einem Altenheim oder ei-
nem sozialenVerein in der Regi-
on – zur Verfügung, um damit
denMenschenvorOrteineFreu-
de bereiten zu können.

Jetzt können Sie das Projekt
nicht nurmit einer Spende Ihrer
eigenen Zeitung fördern, son-
dernauchmit IhrenVorschlägen
für weitere karitative Einrich-
tungen. Sie kennen eine soziale
Einrichtung aus Ihrer Region,

die wir mit dem„Kölner Stadt-
Anzeiger“unterstützen sollten?
DannschickenSieunsIhrenVor-
schlag gerne per E-Mail an zei-
tungsspenden@dumont.de
oder an M. DuMont Schauberg
Expedition der Kölnischen Zei-
tung GmbH&Co. KG, Stichwort
„Urlauber helfen“, Amsterda-
mer Str. 192, 50735 Köln, und
helfen Sie uns dabei, dieses Pro-
jekt kontinuierlichweiterzuent-
wickeln.

Wir werden Ihre Vorschläge
prüfen, uns mit geeigneten, ka-
ritativen Einrichtungen in Ver-
bindung setzen und vielleicht
können wir dank Ihrer Empfeh-
lung schon bald vielen weiteren
Menschen mit dem „Kölner
Stadt-Anzeiger“ eine Freude
machen.

Wir freuenunsauf IhreUnter-
stützung!

Ein Zoobesuch mit De-
menzkranken, Grünflächen-
Pflege oder Kinderbetreuung:
Einen Tag im Jahr arbeiten Azu-
bis beim„SocialDay“ ehrenamt-
lich in sozialen Berufen.

Unter dem Motto „InDUstrie
Azubis engagiert“ fand dieses
Jahr zum fünften Mal in Folge
der „Azubi Social Day“ in Ber-

gisch Gladbach statt.61 Auszu-
bildende aus 14 regionalen Un-
ternehmen setzten sich tatkräf-
tig für gemeinnützige Einrich-
tungen ein. Ins Leben gerufen
wurde die Aktion von der Indus-
trie-undHandelskammer (IHK),
die mit der Initiative die öffent-
liche Akzeptanz der regionalen
Industrie fördern möchte. Für
die ehrenamtliche Arbeit wur-
dendieJugendlichenundjungen

ErwachseneneinenTaglangvon
der Arbeit freigestellt.

Als sozialer Träger freut sich
das Bethanien Kinder- und Ju-
genddorf inRefrath, auch indie-
sem Jahr wieder fleißige Helfer
zu begrüßen, die die Fahrräder
der Kinder aus den Wohngrup-
penwieder aufTrabbringen.Die
meistenRäder seiennämlichge-
spendet und oft nicht mehr im
besten Zustand, erklärt Daniela

Fobbe-Klemm von der Jugend-
hilfe-Einrichtung. Als Danke-
schön fürdieUnterstützunggibt
es für die ehrenamtlichenHand-
werker vor Ort auch Essen und

Getränke. Und am Ende des Ta-
gesdürfendiePänzausdemKin-
derdorf ihre Helfer auch kennen
lernen und sich persönlich be-
danken. „Ich finde die Aktion

sehr schön“, lobt Alina Strelow
vonAstroStrobel,Unternehmen
für Kommunikationssysteme,
die zumdrittenMal beim„Azubi
Social Day“mitmacht.

In der Gemeinde Kürten
findet am Sonntag, 27. Septem-
ber, die Stichwahl um das Bür-
germeisteramt statt. Zur Wahl
stehen Willi Heider (parteilos)
undMarc Beer (CDU). AmWahl-
tag sind dieWahllokale von 8 bis
18Uhrgeöffnet.Wählergehen in

dieselbenWahllokale, die sie für
den Wahltag 13. September ge-
nutzt haben. Sie können ihre ur-
sprüngliche Wahlbenachrichti-
gung mitnehmen, ersatzweise
kann auch mit einem Personal-
ausweis oder einem anderen
amtlichenAusweis gewähltwer-

den. Bürger, die bereits zurWahl
am 13. September Briefwahlun-
terlagen für eine Stichwahl an-
gefordert haben, bekommen
dieseunaufgefordertvonderGe-
meinde zugesandt. Wer neu
Briefwahl beantragt, sollte dies
umgehend tun. Online kann der
Antrag bis Mittwoch, 23. Sep-
tember, 18 Uhr, über die Inter-
netseite der Gemeinde bean-
tragt werden. Letzter Tag für ei-
nen Briefwahl-Antrag ist Frei-
tag, 24. September; dann kann
die Gemeinde eine pünktliche
Zustellung per Post allerdings
nicht mehr garantieren.

Eingerichtet hat die Gemein-
de auch wieder ein Direktwahl-
büro für Briefwähler: ImBürger-
haus am Karlheinz-Stockhau-
sen-Platz können Kürtener di-
rekt ihrKreuzchenmachen.(cbt)

Im Urlaub etwas Gutes tun
Die Zeitung karitativen Einrichtungen spenden

Azubis engagieren
sich im Kinderheim
„Social Day“ zeigt Engagement von Unternehmen

Auch Briefwahl zur
Stichwahl möglich
Briefwähler aus erstem Wahlgang bekommen
Unterlagen automatisch zugesendet

Amtliche Bekanntmachung

Vorhabenbezogener Bebauungsplan (VBP) Nr. 2496
– Schlodderdicher Weg – Bekanntmachung der Beschlüsse

zur Fortsetzung des Verfahrens und zur Offenlage
Der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss der Stadt Bergisch Gladbach
hat in seiner Sitzung am 16.06.2020 die folgenden Beschlüsse gefasst:

„ I. Der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss beauftragt die Verwaltung,
das Verfahren zur Aufstellung des

Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 2496 – Schlodderdicher Weg –

unter Berücksichtigung des Ergebnisses der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung fortzusetzen.

II. Gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) ist der

Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 2496 – Schlodderdicher Weg –

mit seiner Begründung und den bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen.“

Die Klinikum Oberberg GmbH plant im Stadtteil Gronau am Schlodderdicher
Weg in unmittelbarer Nachbarschaft zur bestehenden Klinik den Neubau
einer Psychosomatischen Klinik für die Entzugsbehandlung von Menschen mit
Abhängigkeitserkrankungen. Über die Aufstellung des Vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Nr. 2496 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für
den Klinikbau geschaffen werden.

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die folgenden Teil-
bereiche:

• die Schlodderdeichs Wiese,
• einen Abschnitt eines Wanderweges in den Thielenbrucher Wald sowie
• einen Bereich zwischen dem Kantinengebäude der Gemeinnützigen Werk-

stätten Köln am Schlodderdicher Weg 39 und der Strunde.
Das Plangebiet wird begrenzt durch den Thielenbrucher Wald im Norden und
Westen, den Schlodderdicher Weg im Osten sowie die Strunde im Süden. Der
Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nachfolgend abgedruckt.
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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehenden Beschlüsse des Stadtentwicklungs- und Planungsausschusses
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Planunterlagen (Bebauungsplan mit Begründung, Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan, Gutachten, wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen) können

vom 29.9.2020 bis 11.11.2020

online unter der Internetadresse
https://www.bergischgladbach.de/bekanntmachungen-stadtplanung.aspx ein-
gesehen werden.

Auf einen Aushang wird aufgrund der aktuell geltenden Zugangsbeschränkun-
gen für BürgerInnen zu den Rathäusern der Stadt Bergisch Gladbach und der
nicht vorhersehbaren Covid 19-Situation gem. § 3 Abs. 1 Planungssicherstel-
lungsgesetz (PlanSiG) verzichtet.

Auf Anfrage können die Planunterlagen von der Stadt Bergisch Gladbach als
Papierausdruck, auf CD oder auf USB-Stick per Post zugeschickt werden. Zur
Anforderung der Unterlagen und bei Fragen zur Durchführung der öffentlichen
Auslegung wenden Sie sich bitte per E-Mail an stadtplanung@stadt-gl.de oder
telefonisch an 02202/14-1392 oder -1346.

Es wurde eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch durchgeführt.
Die ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes sind in einem Um-
weltbericht mit Aussagen zu den Schutzgütern Mensch und seine Gesundheit,
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Fläche und Boden, Wasser, Luft und

Klima, Landschaft, Kultur und sonstige Sachgüter dargelegt.

Es liegen folgende Arten umweltbezogener Informationen vor, die zugleich die
Grundlage für den Umweltbericht bilden:

Fachgutachten
• zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich des Eingriffs in Natur

und Landschaft (Landschaftspflegerischer Begleitplan),
• zum Artenschutz (insb. Vorkommen geschützter Tier- und Pflanzenarten

wie Fledermäuse, Eisvögel, Herbstzeitlose, Gemüse-Lauch),
• zur Vereinbarkeit des Vorhabens mit der europäischen Wasserrahmen-

richtlinie (insb. Einrichtung eines Gewässerschutzstreifens),
• zur Entwässerung (insb. Versickerung Niederschläge, Rückhaltung bei Stark-

regen),
• zum Lärm (Bestand und Prognose für Verkehrs- und Gewerbelärm sowie

Sportlärm des angrenzenden Bolzplatzes),
• zum Verkehr (Bestand und Prognose des Verkehrsaufkommens) und
• zum Baugrund.

Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange
• zum Eingriff in Natur und Landschaft (insb. Flächenverbrauch des Klinikge-

bäudes),
• zur Vereinbarkeit der Planung mit den Zielen des Biotopverbundes (insb.

Austausch von in den benachbarten Schutzgebieten vorkommenden ge-
schützten Arten wie z.B. Ringelnatter, Geburtshelferkröte, Zauneidechse),

• zum Vorkommen von geschützten Pflanzenarten (insb. Herbstzeitlosen,
Orchideen),

• zum Vorkommen und zu Auswirkungen auf geschützte Tierarten (insb.
Fledermäuse, Eidechsen, Vögel),

• zur Vereinbarkeit der Planung mit den Zielen des Naturschutzes der Biotop-
vernetzung und der Walderhaltung,

• zur Funktion der Schlodderdeichs Wiese für den Naturhaushalt, als Lebens-
raum und Erholungsfläche, für das Landschaftsbild und die Naturerfah-
rung,

• zur Vereinbarkeit der Planung mit den Zielen der europäischen Wasserrah-
menrichtlinie für die Strunde (Gewässerschutzstreifen, Schadstoffeinträge,
hydraulische Belastung),

• zum Grundwasserschutz (insb. Lage in der Wasserschutzzone III B der
Wassergewinnungsanlage Refrath, geringer Grundwasserflurabstand,
Veränderung des Grundwasserhaushaltes),

• zum Hochwasserrisiko,
• zur Funktion des Plangebietes hinsichtlich des Mikroklimas (insb. Frisch-

luftaustausch, Kaltluftabfluss, Klimasenke),
• zur Vereinbarkeit der Planung mit verkarstungsfähigem Gestein und

Karbonatkarst,
• zum Vorkommen und zur Entsorgung von schlackehaltigen Auffüllungen,
• zur Lage des Plangebietes über zwei Bergwerksfeldern,
• zum Vorkommen von Kampfmitteln aus dem 2. Weltkrieg und
• zur möglichen Gefährdung des Klinikbaus durch Erdbeben.

Stellungnahmen von der Öffentlichkeit
• zur Vereinbarkeit der Planung mit dem Landesentwicklungsplan NRW

(insb. Freiraumschutz) und dem Regionalplan Köln (Darstellungen „regio-
naler Grünzug“ und „Freiraum- und Agrarbereich“),

• zur Vereinbarkeit der Planung mit den Zielen des Landschaftsschutzgebie-
tes „Bergische Heideterasse“,

• zur Vereinbarkeit der Planung mit dem städtischen Freiraumkonzept,
• zur Überplanung eines Naherholungsgebietes,
• zur Vereinbarkeit der Planung mit der europäischen Wasserrahmenricht-

linie (insb. Verschlechterungsverbot, Renaturierungsziele für die Strunde,
Einrichtung eines Gewässerschutzstreifens), dem deutschen Wasserhaus-
haltsgesetz und den Vorgaben des § 31 Landeswassergesetz NRW,

• zur Vereinbarkeit der Planung mit der „Blauen Richtlinie“ (insb. Erhalt eines
Strahlursprungs und eines Entwicklungskorridors entlang der Strunde),

• zu Schadstoffeinträgen in die Strunde,
• zum Hochwasserschutz (Strunde als Hochwasserrisikogewässer, Plangebiet

als Überschwemmungsgebiet),
• zum Vorkommen von geschützten Arten der Roten Liste (insb. Herbstzeit-

lose, Zwergfledermaus sowie weitere nicht nähere genannte Fledermaus-
und Vogelarten),

• zum Biotopverbund (insb. Vereinbarkeit mit den Zielen zur Erhaltung der
Strundeaue als Bestandteil eines Biotopverbundsystems, Bedeutung der
Schlodderdeichs Wiese für die Biotopvernetzung Schluchter Heide/Thielen-
bruch),

• zum Schutz der Waldrandzone des Thielenbrucher Waldes,
• zur Überplanung eines klimarelevanten Freiraums für den Luftaustausch

und als Verbindungsfläche zwischen zwei Kaltluftschneisen,
• zur Erhaltung der Luftqualität,
• zum Verkehr (insb. fehlendes Verkehrskonzept, Verkehrszunahme, Unter-

suchung von Verkehrsalternativen, Baustellenverkehr, Anzahl der Stell-
plätze, Beeinträchtigung der Menschen mit Behinderungen der Gemein-
nützigen Werkstätten Köln) und

• zum Vorkommen schutzwürdiger Böden (Auengley).

Während der öffentlichen Auslegung können Stellungnahmen zu den Planab-
sichten insbesondere schriftlich an die Stadtverwaltung, Fachbereich 6 – Stadt-
planung, 51439 Bergisch Gladbach, per E-Mail an stadtplanung@stadt-gl.de
oder nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter 02202/14-1392
oder -1346 per Telefondiktat vorgebracht werden.

Hinweise

Diese öffentliche Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internetseite
https://www.bergischgladbach.de/bekanntmachungen.aspx veröffentlicht.

Sie erreichen uns telefonisch während des Auslegungszeitraums vormittags:
montags bis freitags von 9.00 bis 12.30 Uhr sowie nachmittags: montags bis mitt-
wochs von 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr.

Stellungnahmen, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht fristgemäß
abgegeben werden, können bei der Beschlussfassung über die Satzung unbe-
rücksichtigt bleiben. Über die Berücksichtigung von Anregungen entscheidet
der Rat der Stadt.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Art.
6 Abs. 1e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3
BauGB und dem Datenschutzgesetz NRW.

Zur Beteiligung an der Bauleitplanung lade ich Sie herzlich ein.

Bergisch Gladbach, den 16.09.2020 ____________________
Lutz Urbach

Der Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG
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Menschen imBergischen

„Wir sind alle sehr stolz“,
freut sichAnneSkribbe, Leiterin
der InBeCo-Beratungsstelle der
Katholischen Jugendagentur in
Bergisch Gladbach – der Name
steht für Inklusion, Beratung
und Coaching. Das Projekt Bar-
rierecheckerinnenundBarriere-
checker hat beim Mitmän-Preis
des LVR2000EuroPreisgeldund
den dritten Platz belegt. Alida
Kolter, Lisa Herlitz, Julian Frie-
deresundAlina Junghals–Kern-
truppe der Barrierechecker– ka-
men mit zur Preisverleihung
nach Köln. Alida Kolter traute
sich sogar auf die Bühne.

Die Barrierechecker unter-
stützen die Arbeit von InBeCo.
Als ehrenamtliche Experten in
eigener Sache überprüfen und
verbessern sie die Barrierefrei-

heit von Kinder- und Jugendan-
geboten in der Region. Dabei
gehtesden jungenLeuten imAl-
tervon19bis23 Jahrennichtnur
um die räumliche Barrierefrei-
heit, sondern vor allem um die
strukturellen Hürden. Auf diese
hinzuweisenundsoHindernisse
zu beseitigen, das haben sich die
Barrierechecker zur Aufgabe ge-
macht.

Oft fange es allein schon da-
mit an, dass Angebote nicht in
leichter Sprache verfasst seien,
so dass Menschen mit Behinde-
rungen sie gar nicht erst ver-
stünden,nenntAnneSkribbeein
Beispiel.

Oder, bei einer Tour von Ju-
gendzentrum zu Jugendzent-
rum in Bergisch Gladbach, ha-
bendieJugendlichenerlebt,dass

sieetwabeieinerTheaterAGvon
vornherein nicht hättenmitma-
chen dürfen. Die Begründung
habe lediglich gelautet, das gin-
ge nicht. „Grund für die Ableh-
nungsindmeist fehlendeKennt-
nisse und Erfahrungen im Um-
gang mit behinderten Kindern“,
meint Anne Skribbe, „eigentlich
müsste es in jeder Jugendein-
richtung einen Inklusions-
beauftragten geben.“

Ulrike Lubek, LVR-Direkto-
rin, sagte bei der Preisverlei-
hung: „Mit dem Mitmän-Preis
möchtederLVRdasEngagement
junger Menschen würdigen und
sichtbar machen.“ Den ersten
Preis inHöhevon5000Euroging
an die Bonner Musicalgruppe
„GenerationZ–kanndochwas“.
Den zweiten Platz mit einem

Preisgeld von 3000 Euro belegte
der Lauftreff Oulusee in Lever-
kusen.

Der Preis Mitmän richtet sich
an Kinder und Jugendliche und
junge Erwachsene bis 27 Jahre
und zeichnet inklusive Ideen
und Beiträge aus. Der Mitmän –
indiesemJahrtdasersteMalver-
geben – soll künftig alle zwei
Jahre verliehen werden. Die vier
Jugendlichen Alida, Lisa, Julian
und Alina wollen die Figur mit
blauem Fell wie einen Wander-
pokal abwechselnd mit nach
Hause nehmen, bevor Mitmän
dann seinen Stammplatz in der
InBeCo-Beratungsstelle an der
Dr. Robert-Koch-Straße in Ber-
gisch Gladbach findet.

Für rund 1000 i-
Dötzchen hatmit ihrer Einschu-
lung in den insgesamt 20 städti-
schenGrundschulen in Bergisch
Gladbachder„Ernst des Lebens“
begonnen. Damit die Erstkläss-
ler – besonders in der bevorste-
henden dunklen Jahreszeit – ei-

nen sicheren Schulweg haben,
haben sichnunmehrereörtliche
Sponsoren zusammengetan und
Sicherheitswesten gespendet.

Bis zum Schuljahresbeginn
2018 hatte der ADAC jährlich
durch ein Sponsoring Sicher-
heitswesten zur Verfügung ge-

stellt, 2019 hatte er sich aller-
dings dazu entschieden, diese
Aktion nicht mehr weiterzufüh-
ren.

Daraufhin hatte sich die
Stadtverkehrsgesellschaft Ber-
gisch Gladbach auf die Suche
nach lokalen Sponsoren ge-

macht.Unterstützungerhielt sie
von der VR Bank Bergisch Glad-
bach-Leverkusen, der Bensber-
ger Bank sowie von der Bürger-
stiftung Bergisch Gladbach, die
sich an der Finanzierung der re-
flektierenden Sicherheitswes-
ten beteiligten. (lth)

Barrierechecker ausgezeichnet

Reflektierender Schutz für Erstklässler

– Commis de Cuisine
– Chef de Partie
– Sous Chef
für unser bürgerliches Restaurant und für das Restaurant BrockelSchlimbach
(1 Stern im Michelin) gesucht.
3 Tage ( Montag, Dienstag und Mittwoch frei, da der Betrieb Ruhetag hat)
Wohnmöglichkeit im Haus. Tarifbezahlung plus sehr gutes Trinkgeld.

Bei Interesse, freuen wir uns auf ein Kennenlernen!
Burgrestaurant Nideggen GmbH

Kirchgasse 10 a
52385 Nideggen
Tel. 024279091066

info@burgrestaurant-nideggen.de

Bewerben Sie sich,
rufen Sie an oder
schreiben Sie eine E-Mail!

Der Bürgermeister
Hinweisbekanntmachung:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Bergisch Gladbach,
vertreten durch den Bürgermeister, (Auftraggeberin) und der Stadt
Wermelskirchen, vertreten durch den Bürgermeister, (Auftragnehmerin)
zur Wahrnehmung von Aufgaben gemäß § 94 SGB XII

Zwischen der Stadt Bergisch Gladbach und der Stadt Wermelskirchen ist auf-
grund der §§ 1 und 23 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit
(GkG) in der zurzeit geltenden Fassung (SGV NW 202) die vorstehende öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Unterhalts-
heranziehung auf dem Gebiet des SGB XII durch die Stadt Wermelskirchen
abgeschlossen worden.

Die Veröffentlichung der Vereinbarung erfolgte im Amtsblatt des Rheinisch-
Bergischen Kreises am 14.07.2020 (11. Jahrgang Nr. 19). Sie wurde hiermit gem.
§ 24 Abs. 2 GkG i.V.m. § 29 Abs. 4 GkG aufsichtsbehördlich durch den Landrat
des Rheinisch-Bergischen Kreises genehmigt und gem. § 24 Abs. 3 GkG öffent-
lich bekannt gemacht.

Auf die Veröffentlichung wird hiermit gem. § 24 Abs. 3 S. 2 GkG NRW hinge-
wiesen.

Bergisch Gladbach, den 17.09.2020

Lutz Urbach
Bürgermeister

JOB & KARRIERE BEKANNTMACHUNG
genießen!VOR FREUDE

WWW.SPORTKURSE-KOELN.DE




